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mit integrierter Grünordnung
1. Änderung Bebauungsplan   "Am Grasberg" 

1. Änderung

zum Bebauungsplan Wohngebiet Am Grasberg

- mit integrierter Grünordnung -

der Gemeinde Kaltensundheim

5 75m5010 15 20 250
M 1 : 1000

B) Ergänzung zur Grünordnung
nach § 9 (1) und (1a)

Präambel

TEXTTEIL

Textliche Festsetzungen 1. Änderung 
A) Art und Maß der baulichen Nutzung

nach § 9 (1) BauGB und §§ 4, 19 BauNVO

Der B- Plan ist aufgrund folgender Bestimmungen erarbeitet worden:
1. Raumordnungsgesetz (ROG) in der Neufassung vom 18.02.1997 (BGBl.. S. 2102).
2. Baugesetzbuch (BauBG) in der Neufassung vom 27.08.1997 (BGBl. S. 2141).
3. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990

(BGBl. I, S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. I,S.466)
4. Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58)
5. Thüringer Bauordnung (ThürBO) vom 3.06.1994 (GVBl. Nr. 19 S. 553)
6. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom •

14.05.1990, in der Fassung der jeweils aktuellen Änderung des Gesetzes.
7. Thüringer Wassergesetz (ThürWG) vom 04.02.1999 (GVBl. S. 114) in der Fassung der

jeweils aktuellen Änderung des Gesetzes.
8. Thüringer Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (ThürNatG) vom 29.04.1999

(GVBl. S.298)
9. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Neufassung vom 21.09.1998 (BGBl. I S. 2994)
10. Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 14.04.1998 (GVBl. S. 73) in der Fassung der

jeweils aktuellen Änderung des Gesetzes.
11. Gesetz zur Umsetzung der UVP- Änderungsrichtlinie - BGBl. Teil I Nr. 40/ 02 August 2001.

Gesetzliche Grundlagen

1.Änderungssatzung der Gemeinde Kaltensundheim über den Bebauungsplan  "Wohngebiet Am Grasberg".
Aufgrund des § 10 (1) BauGB i.d. Neufassung vom 27.08.1997 (BGBl. I, S.2141), und §§ 2, 19; § 83 ThürBO und
 § 21 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 18.12.2002 (GVBl. Nr. 23, S. 467) wird nach Beschlussfassung
durch den Gemeinderat vom  ...................2003 und mit der Genehmigung der der höheren Verwaltungsbehörde 
vom.................................die 1. Änderungssatzung über den Bebauungsplan "Wohngebiet Am Grasberg", bestehend
aus Planzeichnung und dem Text, erlassen.

Kartengrundlage:

Katasterplan Gemeinde Kaltensundheim

Stand: 26.03.2001 / nach Flurbereinigung

-Digitalisiert von Kehrer & Horn-

HINWEISE
1. Dieser geänderte Bebauungsplan gilt nur in Verbindung mit dem Ursprungsbebauungsplan (siehe linke Seite)

(Bekanntmachung vom 15.06.1994)
2. Die Änderungsteile 1a und 1b wurden bereits 1998 und Änderungsteil 2 im Jahr 1999 geändert, in die TöB-

Beteiligung gegeben und vom Gemeinderat beschlossen. Aufgrund eines Verfahrensfehlers erlangten diese
Änderungen keine Rechtskraft.
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Wohngebiet Am Grasberg betrifft folgende Festsetzungen :

a) Änderungen zum Planteil werden nur innerhalb der dargestellten Geltungsbereiche vorgenommen.
b) Außerhalb dieses Änderungsbereiches haben die zeichnerischen Festsetzungen des genehmigten

Bebauungsplanes Bestand.
c) Die Änderung der Textlichen Festsetzungen  beziehen sich auf Punkt A)  1. bis 7. zu Art und Maß

der baulichen Nutzung und die Festsetzungen zum Ausgleich B) Grünordnung betreffen nur den Bereich der
1. Änderung,  ansonsten gilt der Ursprungsplan fort.

2. Eine UVP ist nicht erforderlich, da die Planänderung keine UVP-relevante Veränderung gegenüber dem
Ursprungsplan darstellt.

3. Zum Ausgleich für zusätzliche Versiegelungen wird der Geltungsbereich entsprechend Abstimmung mit 
der UNB vom 25.08.2003 erweitert.

Die Gemeinde Kaltensundheim hat mit Beschluss-Nr.:..............vom  ..................2003
den geänderten Bebauungsplan gem. § 19 der Thüringer Kommunalordnung
vom 14.04.1998, zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung der ThürKO
vom 18.12.2002, gem. § 10 BauGB als Satzung
BESCHLOSSEN.

Kaltensundheim, den

Bürgermeister

Die von der Änderung der Planung berührten Träger öffentlicher Belange
wurden gemäß § 4 BauGB am ........................................2003 beteiligt.

Kaltensundheim, den

Bürgermeister

Die Gemeinde Kaltensundheim hat am   26.08.2003 gemäß § 2 (1) und (4) die
1. Änderung eines Bebauungsplanes beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 05.09.2003 ortsüblich bekannt gemacht.

Kaltensundheim, den

Bürgermeister

GENEHMIGUNG
Dieser geänderte Bebauungsplan einschließlich der Textfestsetzungen ist gemäß
§ 246 (1a) BauGB durch Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom

..............................................Az:............................................................................

mit Nebenbestimmungen / Auflagen

GENEHMIGT

Weimar

im Auftrag :

BEITRITTSBESCHLUSS
Den erteilten Auflagen wird mit Beschluss-Nr. ........................... des Gemeinderates
beigetreten.

Kaltensundheim, den

Bürgermeister

AUSFERTIGUNG

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhaltes dieser
Bebauungsplanänderung mit dem Willen der Gemeinde Kaltensundheim
und die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des
Bebauungsplanes werden bekundet.

Kaltensundheim, den

Bürgermeister

RECHTSWIRKSAME  BEKANNTMACHUNG
Die Erteilung der Genehmigung wurde am.......................................................
gem. § 12 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Der geänderte Bebauungsplan tritt am......................in Kraft.

Jedermann kann den genehmigten Bebauungsplan ab diesem Tag im Bauamt
der VG Hohe Rhön in Kaltensundheim während der Dienststunden  von...................
bis......................einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Kaltensundheim, den

Bürgermeister

1. Auf dem Grundstück 2773 sind 3 Stück Tilia cordata 'Greenspire' (Stadt-Linde) zu pflanzen.
Die Unterpflanzung ist in einer Breite von 2 m mit standortgerechten Gehölzen auszuführen.

2. Als Ausgleichsmaßnahme ist entlang des Grasweges innerhalb der im Grünordnungsplan
ausgewiesenen Ausgleichsfläche eine Reihe von 12 Stück Obstbäumen mit einem Abstand 
von mindestens 6 m zum Weg zu pflanzen.

3. Diese Pflanzung ist als 2. Geltungsbereich in der B-Planänderung darzustellen.
4. Für die Pflanzung im Geltungsbereich sowie im 2. Geltungsbereich ist eine Entwicklungspflege 

von 3 Jahren auszuweisen. 
5. Die Pflanzungen sind in der darauffolgenden Vegetationsperiode (Frühjahr, Herbst) nach 

Errichtung der Kegelhalle auszuführen.

6. Pflanzgebot
Bäume - Hochstamm STU  10 - 12 cm
Bäume im Geltungsbereich
Tilia cordata 'Greenspire' (Stadt-Linde)

Bäume im 2. Geltungsbereich
Juglans regia (Walnuss)

Sträucher im Geltungsbereich Obstbäume
Corylus avellana - Haselnuss Roter Booskop (Apfel)
Cornus sanguinea-  Roter Hartriegel Gravensteiner (Apfel)
Rosa canina - Heckenrose Winterrambour (Apfel)
Viburnum opulus - Gew. Schneeball Ontario (Apfel)

Juglans regia (Walnuss)

Am  26.08.2003 wurde der geänderte Bebauungsplan gebilligt.
Dieser geänderte Bebauungsplan, einschließlich der Textfestsetzungen
hat mit der Begründung gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit von 17.09.2003
bis .21.10.2003 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der Auslegung wurde am 05.09.2003 mit dem Hinweis
ortsüblich bekannt gemacht, dass Hinweise und Anregungen während
der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.

Kaltensundheim, den

Bürgermeister

Der Gemeinderat Kaltensundheim hat in seiner Sitzung am  ..................2003
die Anregungen der öffentlichen und privaten Belange untereinander und
gegeneinander abgewogen  (§ 3 Abs. 2;  § 1 Abs.6 BauGB).
Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Kaltensundheim, den

Bürgermeister

Norden

Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit Ihren Grenzen* und Bezeichnungen,
mit dem Liegenschaftskaster nach dem Stand des Veränderungsnachweises

Nr. 7/2003 vom ..................................übereinstimmen.

Meiningen, den

Katasteramt Schmalkalden / Dienststelle Meiningen

Entwurf:           22.08.2003
Satzungsplan: 20.11.2003

1. Für den Änderungsbereich 3 wird als Art der baulichen Nutzung für eine Baufläche Gemeinbedarfsfläche
gem. § 9 (1) 5. für sportlichen Zwecken dienende Gebäude und die andere Baufläche Allgemeines Wohngebiet 
nach § 4 BauNVO festgesetzt.

2. Für die Baufläche Gemeinbedarf wird einer Überschreitung der Grundflächenzahl gemäß § 17 (2) 1. u.3.  aus
städtebaulichen Gründen stattgegeben (Erhöhung GRZ auf 0,7).

3. Dächer
Für den Bereich Gemeinbedarf werden in Abweichung zur Ursprungsfestsetzung - geneigte Dächer mit einer
Mindestneigung von 15° zugelassen. 

4. Im Änderungsbereich 1a entfällt die zeichnerische Festsetzung Fußweg.
5. Im Änderungsbereich 1b wird die überbaubare Fläche geändert festgesetzt. Die Festsetzung

zur Erhaltung der Bäume entfällt.
6. Im Änderungsbereich 2 wird private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Erhaltung von Bäumen und

Sträuchern (Erhaltungsgebot) festgesetzt.
7. Traufhöhe

Als Traufhöhe gilt das Maß von der bestehenden Geländeoberfläche (vor jeglicher Geländeregulierung) zur
Schnittlinie der Außenfläche der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand,
gemessen von der Traufseite, auf der dem Berg  zugewandten Seite (entspricht Wandhöhe gem. ThürBO).

Zeichnerische Festsetzung

Allgemeine Wohngebiete

Baugrenze

P

sonstige zeichnerische Darstellung

Flurstücksnummer

Vermaßung (in Meter)

Flurstücksgrenze

Änderungsbereich 1a; 1b; 2 und 3

Festsetzung "Abgrenzung unterschiedlicher

Grenzen des 2. Geltungsbereiches - Ausgleichfläche 

-Erhaltungsgebot-
private Grünflächen 

Sportlichen Zwecken

und Einrichtungen
dienende Gebäude

Flächen für den Gemeinbedarf

Grenzen der räumlichen Geltungsbereiche
der 1. Änderung des Bebauungsplans gem §9 (7) BauGB

für Änderungsbereich 3 (Gemeinbedarf) gem. §9 (7) BauGB

Nutzung" gem. § 16 BauNVO -entfällt-

3. Bauweise, Baugrenzen gem. § 9 (1) 2. BauGB

4. Gemeinbedarfsflächen, -einrichtungen und -anlagen gem. §9 (1) 5. BauGB

9. Grünflächen gem. §9 (1) 15. BauGB

13. Maßnahmen und Flächen zum Schutz und Pflege von Boden,
Natur und Landschaft gem. §9 (1) 20. BauGB

1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9(1) 1. BauGB/
§ 4 BauNVO

15. Sonstige Planzeichen

Festsetzung "Erhaltung von Bäumen" -entfällt-

Schutz, zur Pflege und zur Ent-
Flächen für Massnahmen zum

wicklung von Boden, Natur u. Landschaft

Flächen mit Bindungen für Bepflan-
zungen und für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen 

Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und
und sonstigen Bepflanzungen

2773

31a/1b 2

max. Vollgeschosse max. Traufhöhe

Grundflächenzahl

offene Bauweise

Nutzungsschablone

Nutzung

Bauweise

-Ausgleichsfläche für Gemeinbedarf-

2771
2782

2781

2780
2776

2778

2843

2773

2894
Siegenborn

2828

2827

2826

2832

2835

2751

2752

2753

2819

2820

649/2

2797

2788

2849

2789

2898

Friedensstraße

2772

2779

2787

2833

Am Grasberg

723

2792

2796

2774/1

Fußweg entfällt

P

Änderung  1a

Änderung  3
Sportliche Einrichtungen

Änderung  2 Änderung  1b

Maßgebend für die Vermaßung der Baulinien bzw. Baugrenzen
ist die Bezugslinie (nicht die Symbollinie)!

Fußweg entfällt
Änderung  1a

Änderung  1b

Änderung  2

Änderung  3

Grünordnung zu Änderung  3

(Ausgleichsmaßnahme)


